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	title: Teambuilding und Geschenke
	gerichtetan: StuRa
	datum: 03.12.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der Studierendenrat beschließt folgende verbindliche Regelungen:

1. Teambuilding und interne Entwicklung
(1) Jedes Gremium der Verfassten Studierendenschaft kann einmal pro Semester eine Teambuilding-Maßnahme durchführen.
Diese Maßnahmen dienen der internen Zusammenarbeit, der Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, der Stärkung der 
Teamstruktur sowie der Weiterentwicklung der Gremienarbeit.

(2) Der finanzielle Zuschuss der VSt erfolgt in einem angemessenen Rahmen von bis zu 25 € pro teilnehmender Person.
Zu den förderfähigen Teambuilding-Maßnahmen zählen unter anderem:
* moderierte Teamworkshops,
* gemeinsame Arbeits- oder Entwicklungstage,
* interne Qualifizierungs- oder Austauschtreffen mit Teambuilding-Elementen,
* Hüttenwochenenden oder vergleichbare mehrtägige Teammaßnahmen, sofern der Fokus auf Zusammenarbeit, 
   interner Entwicklung und Arbeitsplanung liegt.

(3) Die Teilnehmenden leisten einen verpflichtenden Eigenanteil in Höhe von mindestens 10–20 % der Gesamtkosten, 
um eine verantwortungsvolle Mittelverwendung sicherzustellen.

(4) Jahresabschlussgespräche oder Jahressitzungen eines Gremiums können ebenfalls gefördert werden.
Hierbei sind Verpflegung oder kleine Aufmerksamkeiten zulässig, sofern sie angemessen bleiben.
Richtwert: etwa 10 € pro Person, dürfen 15 € pro Person aber nicht überschreiten.
Diese Treffen dienen der Reflexion des vergangenen Jahres, der Planung zukünftiger Aufgaben sowie der Anerkennung 
des Engagements.

2. Geschenke und Aufmerksamkeiten
(1) Geschenke an externe Dozierende, Gäste, Referenten oder vergleichbare Personen sind zulässig, sofern sie in einem
angemessenen Rahmen erfolgen und der satzungsgemäße Zweck der Studierendenschaft gewahrt bleibt.
Solche Aufmerksamkeiten dienen der Wertschätzung besonderer Unterstützung, der Pflege von Kooperationen oder 
der Anerkennung externer Beiträge zur Studierendenvertretung.

(2) Der Richtwert für derartige Geschenke liegt bei 20–25 € pro Person.
Als geeignete Aufmerksamkeiten gelten insbesondere:
* regionale Produkte,
* offizieller HFU- oder VSt-Merch,
* kleine Präsentkörbe oder thematisch passende Geschenke mit erkennbarer Verbindung zur Hochschule oder 
zur Studierendenschaft.

(3) Geschenke an interne Mitglieder der VSt sind nicht Teil dieser Regelung und bedürfen gesonderter Beschlüsse.
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